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Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 9 des Jahresbe-
richts 2021 Teil B, S. 101 ff. 

Bau einer Fischaufstiegsanlage 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitender Ministerialrat Taube 

 

 

1. 

Der Landesrechnungshof (LRH) hatte festgestellt, dass das Land den Bau und die 

Entwicklung einer Fischaufstiegsanlage an einem Stauwehr einschließlich einer be-

gleitenden Untersuchung zur Funktionsfähigkeit eines Fischabstiegs mit rund 6,7 Mil-

lionen € gefördert hatte. Der LRH hatte diese Fördermaßnahme geprüft und dabei 

Folgendes festgestellt: 

 

Ein Energieunternehmen, das an dem Stauwehr ein Wasserkraftwerk betreibt, hat 

sich in zu geringem Umfang an den Kosten des Projektes beteiligt. Es ist im Vorfeld 

des Projekts auch nicht geprüft worden, in welchem Umfang das Energieunterneh-

men ausgehend von den wasserrechtlichen Verantwortlichkeiten zu beteiligen gewe-

sen wäre. Eine solche Prüfung ist jedenfalls nicht durch die Akten belegt worden. 

 

Das Land hat auch nicht moderierend darauf hingewirkt, dass der Wasserverband als 

Empfänger der Förderung und das Energieunternehmen eine Vereinbarung über die 

Aufteilung der Kosten für das Projekt schließen.  

 

Schlussendlich könnte die Förderung aufgrund der Vorgehensweise des Ministeri-

ums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz höher als geboten 

ausgefallen sein.  

 

Das Ministerium hat sich den rechtlichen Einschätzungen des LRH nicht (vollumfäng-

lich) angeschlossen. 

 

 

2. 

Der LRH hat – auch mit Blick auf zukünftige wasserbauliche Projekte – die aus seiner 

Sicht erforderlichen Hinweise sowohl zur Frage der Prüfung der wasserrechtlichen 
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Verantwortlichkeit als auch der Kostenbeteiligung gegeben. Einen weiteren argumen-

tativen Austausch mit dem Ministerium hat der LRH nicht für zielführend erachtet und 

das Prüfungsverfahren insoweit nicht weiter betrieben.  


